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Vorwort
Am 1. August 1998 trat eine neue Verordnung über die Berufsausbildung zum Zahn-
techniker/zur Zahntechnikerin in Kraft. Der § 8 dieser Verordnung beschreibt die Arbei-
ten, welche in der praktischen Gesellenprüfung ausgeführt werden sollen. Die Verord-
nung hat Gesetzescharakter und ist für die zur Durchführung der praktischen Prüfung
Beauftragten verbindlich. 

Es bestehen regionale Unterschiede in der Organisation des Prüfungsablaufes, in der
Ausstattung der Prüfungsräume, in der Aufgabenstellung und in welcher Form das vom
Prüfling verlangte Planen, Protokollieren der Arbeitsschritte sowie Bewerten des Ergeb-
nisses geprüft wird. Prüfungsmodelle werden teilweise gestellt oder werden von den
Prüfungsteilnehmern vor Beginn der eigentlichen Prüfung nach besonderen Angaben
selbst angefertigt. Um Unsicherheiten auszuschließen sollte sich jeder Prüfungsteilneh-
mer frühzeitig um Informationen über die für ihn gültigen Prüfungsmodalitäten bemühen.

Das vorliegende Buch kann diese regionalen Besonderheiten nicht berücksichtigen. Die
Autoren möchten exemplarisch einen Weg durch die praktische Prüfung veranschauli-
chen und insbesondere den Auszubildenden eine Hilfestellung zur Vorbereitung auf die
praktische Prüfung geben. Fachliche Diskussionen mit Ausbildern um Vorgehen und
Arbeitsweisen sind ausdrücklich erwünscht. 

Stuttgart, im Oktober 2002

Peter Storz         Georg Gloeckner
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Verordnung über die
Berufsausbildung zum
Zahntechniker/zur
Zahntechnikerin

Auszug aus § 8

Gesellenprüfung

(1) Die Gesellenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage zu § 4 aufgeführten Fer-
tigkeiten und Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten 
Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Der Prüfling soll im praktischen Teil der Prüfung in insgesamt 27 Stunden drei 
Prüfungsstücke anfertigen und in insgesamt fünf Stunden eine Arbeitsprobe 
durchführen. Dem Prüfling ist vor der Prüfung Gelegenheit zu geben, die tech-
nischen Einrichtungen des Prüfungslabors kennen zu lernen. Als Prüfungsstü-
cke kommen insbesondere in Betracht:

1. Herstellen einer dreigliedrigen Brücke mit einer keramisch verblendeten Krone im 
Frontzahnbereich, einer Vollgusskrone im Seitenzahnbereich und einem zur kera-
mischen Verblendung vorbereiteten Zwischenglied einschließlich Planen und Pro-
tokollieren der Arbeitsschritte sowie Bewerten des Ergebnisses,

2. Herstellen eines Primärteils einer Doppelkrone sowie Modellieren einer Vollguss-
krone in Wachs mit Einarbeiten eines konfektionierten Geschiebes und einer ge-
frästen Umlaufraste unter Berücksichtigung einer gemeinsamen Einschubrichtung 
einschließlich Planen und Protokollieren der Arbeitsschritte sowie Bewerten des Er-
gebnisses und

3. Herstellen nach Vorgabe einer Modellgussprothese mit höchstens vier Klammern, 
Konstruieren, Modellieren und Fertigstellen eines Modellgussgerüstes in Metall mit 
höchstens sechs-zähniger Komplettierung in Prothesenmaterial einschließlich Pla-
nen und Protokollieren der Arbeitsschritte sowie Bewerten des Ergebnisses.

Als Arbeitsprobe kommt insbesondere in Betracht:

Einstellen von Modellen nach mittleren Werten in einen Kieferbewegungssimulator, Auf-
stellen einer totalen Ober- und Unterkieferprothese zur Anprobe unter Berücksichtigung
der Modellanalyse und vorgegebener Werte, Prüfen der Aufstellung auf Einhaltung vor-
gegebener Werte einschließlich Planen und Protokollieren der Arbeitschritte sowie Be-
werten des Ergebnisses.

Die Prüfungsstücke sollen zusammen mit 75 vom Hundert und die Arbeitsprobe mit 25
vom Hundert gewichtet werden.
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Zeichenerklärung

Die unten  verwendeten Zeichen sollen auf Besonderheiten während der Herstellung der
einzelnen Arbeiten hinweisen. Sie entsprechen nicht der üblichen Sicherheitskennzeich-
nung und sollen ein Hinweis auf etwaige Gefahren sein.  

Die nachfolgenden Zeichen in den Bildern sind Hinweise auf Tipps oder auf erhöhte Auf-
merksamkeit.
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J Diese Tipps können euch hilfreich sein

❢ Diese Hinweise beschreiben mögliche Probleme und wie man diese vermeidet

Schutzbrille empfohlen 

Nicht mit bloßen Händen anfassen

Mundschutz empfohlen

Tipp

Achtung! Erhöhte Aufmerksamkeit



Das Ziel
In der Verordnung über die Berufsausbildung zum Zahntechniker/zur Zahntechnikerin
sind für den praktischen Teil der Gesellenprüfung drei Prüfungsstücke und die Arbeits-
probe beschrieben.

Unterschiede bei der Aufgabenstellung sind jedoch aufgrund regionaler Besonderheiten
möglich.

Um Überraschungen bei Prüfungsbeginn zu vermeiden muss möglichst frühzeitig erfragt
werden, wie die genaue Aufgabenstellung für die praktische Prüfung in ihrer Region lau-
tet. 

Die nachfolgend dargestellten Arbeiten entsprechen den Angaben in § 8 der auf Seite 8
genannten Verordnung. Die einzelnen Arbeiten sind in wichtige Arbeitsschritte unterglie-
dert und durch Tipps oder Hinweise ergänzt, welche bei der Herstellung der Arbeiten
hilfreich sein können.
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Die Prüfungsmodelle
Regional gibt es bei den Prüfungsmodellen starke Unterschiede. Es kommen verschie-
dene Modellsysteme und Materialien zum Einsatz. Es werden sowohl Kunststoffstümpfe
als auch Gipsstümpfe eingesetzt. In vielen Gebieten werden Wochen vor der Prüfung
Zahnkränze ausgegeben. Aus diesen soll der Prüfungsteilnehmer selbst sein Prüfungs-
modell herstellen und in einer vorgegebenen Frist an den Prüfungsort senden. In ande-
ren Gegenden werden die Prüfungsmodelle fix und fertig zu Beginn der praktischen
Prüfung ausgegeben.

Grundsätzlich muss beachtet werden dass alle selbst auszuführenden Arbeitschritte bei
der Modellvorbereitung sorgfältig überlegt und sauber ausgeführt werden müssen. Ma-
terialien müssen zweckentsprechend ausgesucht und verwendet werden. Mangelhafte
Ausführung kann beim späteren Herstellen der Prüfungsarbeiten zu Schwierigkeiten füh-
ren und bewirkt einen schlechten ersten Eindruck bei den bewertenden Kommissions-
mitgliedern.

Hier ein Beispiel, wie man nach einem üblichen Verfahren ein sauberes Stumpfmodell
herstellen kann, davon ausgehend, dass die Kommission einen Zahnkranz oder eine
entsprechende Silikonform zur Verfügung stellt. 
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Die Prüfungsmodelle

Abb. 1 – 2
Situations- und
Gegenbissmodell



Der entformte Zahnkranz wird basal plan und allseitig konisch beschliffen. Basal werden
mit einem geeigneten Pinbohrgerät parallele Löcher gebohrt.
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Abb. 3
entformter
Zahnkranz

Abb. 4 
beschliffener

Zahnkranz

Abb. 5
Bohrungen
für die Pins



Nun werden die Pins eingeklebt und Hülsen aufgesteckt und die Gipsflächen gegen den
Sockelgips isoliert. Die Sockelform wird vorbereitet und eine geeignete Metallplatte auf
dem magnetischen Sockelboden fixiert. Wird, wie hier gezeigt, ein spezieller dünnflie-
ßender Sockelgips verwendet, so wird der vorbereitete Zahnkranz in die Sockelform ge-
stellt. Der Sockelgips wird nach Herstellerangaben unter Vakuum angemischt und in
dünnem Strahl in die Sockelform gefüllt.
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Abb. 6 – 7
Zahnkranz mit auf-
gesteckten Hülsen

J Je Stumpf oder Segment, welches später einzeln vom Modellsockel abnehmbar 
sein soll, müssen zwei oder ggfs. mehr Bohrungen gesetzt werden. So wird ein 
späteres Verdrehen im Modellsockel verhindert. Die Löcher sollen ausreichen-
den Abstand voneinander haben, um ein vollständiges Umfließen der Pins mit 
Gips bei der Sockelherstellung zu ermöglichen.

❢ Ein Kippen des Zahnkranzes nach frontal kann verhindern, dass sich darunter 
Lufteinschlüsse bilden und so zu einer mangelhaften Basisfläche führen.



Nach Ende der vorgesehenen Abbindezeit wird ein Split-Cast-Sockel hergestellt. Hierzu
wird die Sockelplatte entfernt, der Modellboden isoliert und ein Magnettopf aufgesetzt.
Danach wird der Split-Cast-Sockel blasenfrei ausgegossen.
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Abb.8
Die Sockelform
wird vorbereitet

Abb. 9 – 10
In dünnem Strahl
wird der Sockel-
gips eingefüllt
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Die Prüfungsmodelle

Abb. 11 – 12
Der Gips wird auf
die isolierte
Basis-fläche auf-
gebracht und bis
zum Rand der
Manschette ein-

Abb. 13
Polsterfolie im
Zentrum des
Split-Cast-

J Ein Stück in den weichen Gips eingelegte Polsterfolie schafft die nötige Reten-
tion zum Artikulationsgips. Wird das Polsterfolienstück entsprechend beschnit-
ten, so ist nach dem Einartikulieren vom Split-Cast-Boden nur eine glatte Gips-
fläche sichtbar, der Zweck der mechanischen Verbindung zum Artikulationsgips 
aber trotzdem erfüllt.
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❢ Sind die Sägeschnitte nicht ohne Beschädigungsgefahr für Präp.-Grenzen zu set-
zen, so muss der Zahnkranz abgehoben und von unten mit einer im Handstück 
eingespannten, geeigneten Trennscheibe unter Beachtung der Arbeitssicher-
heitsmaßnahmen zerteilt werden.

Abb. 14 – 15
Das fertig

gesockelte Modell

Abb. 16
Die Stümpfe

werden gesägt
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Abb. 17
gesägter
Einzelstumpf

Abb. 18
teilweise beschlif-
fener Stumpf

Abb. 19
fertig beschliffe-
ner Stumpf mit
„tiefergelegter“
Hohlkehle



Bei der Vorbereitung der Stümpfe wird eine Hohlkehle unter die Präparationsgrenze ge-
legt. Diese Hohlkehle hält später das Tauchwachs am Stumpf fest und verhindert ein
Abheben des Tauchkäppchens vom isolierten Stumpf. Üblicherweise wird die Hohlkehle
direkt unter die Präparationsgrenze gelegt. Bei der hier dargestellten „Tieferlegung“ wird
einer möglichen Manipulation der Präparationsgrenze vorgebeugt.

Nun wird die Präparationsgrenze markiert, die Anzeichnung mit Stumpfhärter fixiert, ge-
gebenenfalls der Stumpf lackiert und nach Trocknung isoliert.
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Abb. 22
Fixieren der
Anzeichnung

Abb. 20
fertig

beschliffener
Stumpf mit
„normaler“
Hohlkehle

Abb. 21
Präparations-
grenze wird

angezeichnet
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Die Prüfungsmodelle

Abb. 23
Lackieren der
Stümpfe

J Da Prüfungsarbeiten in der Regel niemandem eingesetzt werden, kann auf den 
Platzhalterlack verzichtet werden. Allerdings wird die gewohnte Beurteilung der 
Wachsstärke schwieriger, da ein anderer Farbeindruck entsteht. Angaben der 
Kommission hierzu beachten!

Abb. 24
fertig
vorbereitetes
Modell für die
Prüfungsstücke
1 und 2

J Werden Modelle im Vorfeld der Prüfung von euch selbst hergestellt, verpackt 
diese vor dem Versand nicht luftdicht! Beim Auspacken könntet ihr eine Überra-
schung in Form übelriechender, verschimmelter Modelle vorfinden! Genügend 
Polstermaterial verwenden! (vgl. Abb. 360)

J Wegen des langen Zeitraumes zwischen Modellherstellung und Prüfungsbeginn 
sind die Prüfungsmodelle meist stark ausgetrocknet. Bei Wasserkontakt am 
Dampfstrahler oder Ausbrühgerät besteht durch die schnelle Wasseraufnahme 
höchste Gefahr, dass das Modell zerspringt! Deshalb ist ausreichendes Wässern 
angesagt!



Einstellen von 
Modellen nach mittleren
Werten in einen Kiefer-
bewegungssimulator

In der Verordnung über die Berufsausbildung zum Zahntechniker/zur Zahntechnikerin ist
im § 8 bei der Beschreibung der Prüfungsarbeiten nur bei der Arbeitsprobe das Einarti-
kulieren in Worten aufgeführt. Viele Kommissionen ermöglichen es den Prüfungsteilneh-
mern deshalb vor Beginn der eigentlichen Prüfungszeit ihre Modelle in den Artikulator zu
stellen. Die hier beschriebene Methode mag für den Alltag zu langwierig oder umständ-
lich erscheinen. Während der Prüfung gibt die Methode jedoch Sicherheit und bewahrt
vor zufälligen Ergebnissen. Da die Kneteigenschaften ausschlaggebend für den Erfolg
sind sollte die verwendete Knetmasse vorher ausprobiert werden. 

Zuerst wird der Artikulator auf Vollständigkeit geprüft. Oft fehlen der Inzisalzeiger oder
die Frontzahnführungsteller. Werden eigene Artikulatoren verwendet, so müssen diese
gereinigt und auf Funktionsfähigkeit, insbesondere der Kondylenführungen, geprüft wer-
den.

Der Inzisalstift wird auf die Nullmarkierung eingestellt. Sind keine weiteren Angaben
be- kannt, so werden soweit möglich Mittelwerte eingestellt: Bennetwinkel 15°,
Kondylen-bahnneigung 35°.

Sind Sockelplatten vorhanden, so werden
diese fest eingeschraubt und alle Schrau-
ben am Artikulator angezogen. Ein vorbe-
reiteter Gummifaden wird in die entspre-
chenden Kerben am Artikulator eingelegt.
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Einstellen von Modellen

Abb. 25
Mittelwert-
artikulator
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Abb. 26
Einstellung
Inzisalstift auf Null

Abb. 27
Einstellung
Bennettwinkel 15°
oder nach Angabe

❢ Sind nicht alle Schrauben von Sockelplatten und Artikulator fest angezogen, so 
droht der Misserfolg!



Nach dem Vorbereiten des Artikulators wird das UK-Modell auf Knetmasse gesetzt und
im Artikulator mittelwertig ausgerichtet: Inzisalpunkt auf Spitze des Inzisalzeigers, Spit-
zen der disto-bukkalen Höckerspitzen der zweiten Molaren auf Höhe des Gummifadens,
Modell nicht seitlich verdreht.
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Abb. 28
Knetmasse zum
Einrichten des
UK-Modelles

Abb. 29 – 31 
Das UK-Modell

wird mittelwertig
ausgerichtet



Nachdem das Modell optimal auf dem Knet ausgerichtet ist, wird das gegebenenfalls
isolierte und mit Magnettöpfen versehene Gegenbissmodell aufgesetzt und fixiert. Da-
nach wird Artikulationsgips angemischt und das OK-Modell eingegipst. Ob „wolkig“ oder
nicht muss im Vorfeld abgeklärt werden. Nach dem Abbinden des Gipses wird der Ar-
tikulator umgedreht, die Knetmasse entfernt und das UK-Modell eingegipst.
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Abb. 31

J Ein Geo-Dreieck, welches auf das Modell gelegt wird und die hinteren Artikula-
torholme berührt, hilft bei der Beurteilung, ob das Modell richtig zur Median-
ebene ausgerichtet ist.

Abb. 32
OK-Modell
wolkig eingegipst



Während des Einartikulierens bei der Arbeitsprobe hat die Prüfungskommision anwe-
send zu sein. Es wird hierbei auch das Arbeitsverhalten beurteilt. Achtet also auch neben
der Arbeit auf Sauberkeit, Anmischverhältnis beim Gipsanmischen, Säubern von Gips-
napf und Arbeitsplatz und Ähnliches.
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Abb. 33
UK-Modell
eingegipst

Abb. 34
Fertig einartiku-

lierte Arbeit

J Verwendet bei der Prüfung nur einen euch bekannten Artikulationsgips – am 
besten den aus eurem Labor – und bringt diesen schon abgewogen in gekenn-
zeichneten Plastiktütchen mit.

❢ Die vorgegebenen Abbindezeiten des Gipses müssen eingehalten werden, sonst 
können Modelle herausbrechen und eine Wiederholung des Einartikulierens ver-
ursachen.




